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Nr. 88.
Bekanntmachung des Ministers des Innern über die Aufhebung

des Hebammensonds zu Oldenburg.
Oldenburg , den 29. März 1935.

Der Hebammensonds zu Oldenburg , der durch lan¬
desherrliche Genehmigungen vom 15. Januar und
24. August 1753 die Rechte einer juristischen Person er¬
langt hat , ist durch Beschluß des Staatsministeriums aus
Grund des Z 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbin¬
dung mit Z 6 der Verordnung sür das Großherzogtum
Oldenburg vom 1. Dezember 1899 zur Ausführung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgehoben Worden, da die Er¬
füllung des Stistungszweckes unmöglich geworden ist. Das



Stiftungsoermögen wird dem Stadtmagistrat Oldenburg
Zar Verwendung für bedürftige alte oder ohne grobes
Verschulden berufsunfähig gewordene Hebammen zuge-
wiesen.

Oldenburg , den 29. März 1935.

Der Minister des Innern.

I - V .:
Pauly.

Nr. 89.
Oldenburgische Überleitmigsverordnung zur Deutschen Ecmemde-

ordnung für den Landesteil Oldenburg.

Oldenburg , den 31 . März 1935.

Das Staatsministerium ordnet auf Grund der KK 17
Abs. 3, 22, 40 und 41 der 1. Verordnung zur Durch¬
führung der Deutschen Gemeindeordnung vom 22. März
1935 für den Landesteil Oldenburg folgendes an:

Artikel I.

Die Vorschriften der Gemeindeordnung für den
Landesteil Oldenburg in der Fassung des Gesetzes für
den Landesteil Oldenburg vom 27. April 1933, betreffend
die Vereinfachung und Verbilligung der öffentlichen Ver¬
waltung (Vereinfachungsgesetz), werden für die Gemein¬
den durch die Deutsche Gemeindeordnung insoweit auf¬
gehoben, als sie durch diese ersetzt werden oder zu ihr im
Widerspruch stehen. Sie bleiben jedoch insoweit bestehen,
als sie nach bisherigem Recht für die Verwaltung der
Angelegenheiten der Amtsverbände Anwendung finden.



Artikel II.

Insbesondere werden vorbehaltlich, des Artikels V
dieser Verordnung aufgehoben:
Die Artikel 1 bis 7, 9 Z 1, 9 Z 3 mit den Einschrän¬
kungen des Artikels III 1 6 dieser Verordnung , 9 Z 4 bis
32 Ziffer 10, 37 bis 39, 42 bis 44, 56 bis 58, 61 und
62, 64 bis 67 und die Artikel 94 bis 98 und 100 bis 102,
soweit sie die Gemeinden betreffen.

Artikel I Satz 2 dieser Verordnung bleibt unberührt.

Artikel III.

Bis auf weiteres bleiben folgende Artikel der Ge¬
meindeordnung für den Landesteil Oldenburg nach, Matz¬
gabe der zu ihrer Abänderung bezw. Ergänzung er¬
gangenen reichs- und landesrechtlichen Vorschriften be¬
stehen:
1. Zum Teil 1 der Deutschen Eemeindeordnung:

а) zu § 2: die Artikel 9 ß 2, 33—36,
б) zu Z 3: der Artikel 9 8 3 Abs. 1 und 2, soweit es

sich um Abgabensatzungen und Besoldungs-
ordnungen (Stellenpläne ) handelt . Die
bisher genehmigten Stellenpläne gelten als
Besoldungsordnungen ini Sinne dieser Be¬
stimmung.

Die bisher gemäß Artikel 9 8 3 erlassenen Sta¬
tuten über polizeiliche Angelegenheiten behalten ihre
Gültigkeit. Ihre Änderung und Aufhebung erfolgt
durch Satzung gemäß 8 3 der Deutschen Gemeindeord¬
nung mit Genehmigung des Ministers des Innern.
In der gleichen Form können polizeiliche Angelegen¬
heiten bis auf weiteres neu geregelt werden. Der
Artikel 9 8 3 Abs. 1 und 2 der Eemeindeordnung für
den Landesteil Oldenburg bleibt im übrigen auch in¬
soweit aufrechterhalten.
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2 . Zum Teil 5 Abschnitt 1 8 37 der Deutschen Gemeinde-

ordnung : Die Artikel 32 Ziffer 11 , 40 — 41b und 99.

3 . Zum Teil 6 Abschnitt 1 8 60 der Deutschen Gemeinde¬

ordnung : Der Artikel 63.
4 . Zum Teil 6 Abschnitt 4 8 65 der Deutschen Gemeinde¬

ordnung : Die Artikel 45 — 55 , 59 uüd 60.

5 . Der Artikel 8 (Ermächtigung des Staatsministeriums

zum Erlaß von Vorschriften über das Meldewesen ) .

Im übrigen bleibt Artikel I Satz 2 dieser Verord¬

nung unberührt.
Artikel IV.

Das Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend

die Bestätigung von Beamten der Gemeinden (Gemein¬

deverbände ) und die Ausschließung und die Erfatzbe-

rufung von Mitgliedern der Vertretungskörperschaften der

Gemeinden ( Eemeindeverbände ) durch die Aufsichtsbe¬

hörden (Oldenburgisch es Gemeindegleichschallungsgesetz)
vom 5 . Juli 1933 wird bis zum 30 . Juni 1935 ver¬

längert.
Artikel V.

Soweit in sonstigen , für den Landesteil Oldenburg

erlassenen Vorschriften auf Bestimmungen der Gemeinde¬

ordnung für den Landesteil Oldenburg Bezug genommen

ist, gelten diese Bestimmungen bis auf weiteres insoweit

fort , als sie nicht zur Deutschen Gemeindeordnung im

Widerspruch stehen . Im übrigen finden die Bestim¬

mungen der Deutschen Gemeindeordnung entsprechende

Anwendung.
Artikel Vl.

Diese Verordnung tritt am 1 . April 1935 in Kraft.

Oldenburg , den 31 . März 1935.

Staatsiilinisterium.
(Siegel .) Pauly.

Or . Grube.
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